
 

 

Bundesamt für Gesundheit 

Abteilung Multisektorale Projekte 

3003 Bern 

 
 

 

Elektronisch an ehealth@bag.admin.ch  
 

 

 

 
20. Dezember 2011 

 

 
 

physioswiss: Vernehmlassungsantwort physioswiss: Vernehmlassungsantwort physioswiss: Vernehmlassungsantwort physioswiss: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf zum Vorentwurf zum Vorentwurf zum Vorentwurf desdesdesdes Bundesgesetz Bundesgesetz Bundesgesetz Bundesgesetzeseseses über  über  über  über 

ddddas elektronische Patientendossieras elektronische Patientendossieras elektronische Patientendossieras elektronische Patientendossier    

 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu oben genanntem 

Vorentwurf bedanken und freuen uns, Ihnen unsere Vernehmlassungsantwort 

zuzustellen. physioswiss ist der Schweizer Physiotherapie Verband und vertritt die 
Interessen von über 8000 Mitgliedern.  

 

Grundsätzliches zum vorliegenden Vorentwurf: 

• physioswiss unterstützt im Grundsatz die Strategie eHealth des Bundes und hat 
sich intern bereits entsprechend intensiv mit den diversen Fragestellungen 
(Gemeinschaften, Inhalt Patientendossiers etc.) befasst. 

• Unklar ist, ob die Verpflichtung zur Führung eines elektronischen 
Patientendossiers nur für die Spitäler/Kliniken oder auch für die ambulanten 

Leistungserbringer gilt. Sollte dies für alle gelten, erwartet physioswiss, dass 

sich der Gesetzgeber über die damit verbundenen Kosten für die Infrastruktur 
sowie der Aufbau des Wissens und der Anwendung bewusst ist und die 

entsprechenden Investitionen trifft. Es darf nicht sein, dass diese Kosten ohne 

entsprechende Tarif- bzw. Taxpunktwertanpassungen vollumfänglich auf die 

Leistungserbringer abgewälzt werden. 
 
 
Zu den einzelnen Artikeln: 
 
Art. 3 Einwilligung 
physioswiss begrüsst die informationelle Selbstbestimmung jeder Person und die 

damit verbundene Gewährleistung des Datenschutzes. 
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Art. 4 Zugriffsrechte 
Der aktuelle Text schliesst ein Mutationsrecht der Daten durch den Patienten selbst 

nicht explizit aus. Aus Gründen der Sicherheit und Verlässlichkeit der Daten schlagen 

wir vor explizit zu erwähnen, dass die Zugriffsrechte keine Modifikationsrechte 
umfassen. 

 
 
Wir bitten Sie, unsere Anregungen zu berücksichtigen.  

 

 

Hochachtungsvoll 
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